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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Sur proposition de la CEATE-CE, les sénateurs et sénatrices décident de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire von Siebenthal, au profit de la motion 18.3715
formulée par la commission en charge. Les explications fournies par le rapporteur de
cette dernière, Werner Luginbühl (pbd, BE), semblent avoir été suffisamment
convaincantes. Tout en partageant les problèmes soulevés par l'initiative parlementaire
sur la situation des acteurs économiques actifs dans l'industrie du bois, la commission
estime que celle-ci va trop loin dans sa proposition d'assouplissement de l'interdiction
du défrichement. Sa motion vise donc une modification de l'ordonnance afin de
permettre aux propriétaires forestiers ainsi qu'aux scieries de réaliser des dépôts de
bois rond en forêt. Doris Leuthard rappelait, avant le vote, que le Conseil fédéral
soutenait un changement dans l'ordonnance et non dans la loi. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2018
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

In der Wintersession 2016 behandelte die kleine Kammer als Erstrat eine
parlamentarische Initiative der UREK-SR zur Streichung von Vorrängen im
grenzüberschreitenden Übertragungsnetz. Diese Änderung im Stromversorgungsgesetz
soll die Vorränge zugunsten der Grundversorgung und der erneuerbaren Energien
streichen. Diese würden sich in der Praxis nicht bewähren und seien systemfremd,
versicherte Werner Luginbühl (bdp, BE) im Namen der Kommission, welche die
parlamentarische Initiative einstimmig zur Annahme empfahl. Nachdem auch
Bundesrätin Leuthard dargelegt hatte, dass sie die Gesetzesänderung begrüsse, trat der
Ständerat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein und nahm sie einstimmig (bei 2
Enthaltungen) an. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Luftreinhaltung

Nachdem sich der Nationalrat im Herbst 2013 bereits mit dem Geschäft befasst hatte,
nahm der Ständerat seine Detailberatung zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes,
mit welcher die Kriterien zur Befreiung der Agrotreibstoffe von der Mineralölsteuer
verschärft werden sollten, im Frühjahr 2014 in Angriff. Auf Anraten ihrer
Kommissionsmehrheit strich die kleine Kammer mit 23 zu 17 Stimmen die von der
grossen Kammer im Vorjahr eingeführte Bestimmung, dass die Steuerbefreiung unter
anderem nur dann erfolgen könne, wenn der Anbau von Rohstoffen für die Produktion
von Agrotreibstoffen nicht zur Verdrängung der Nahrungsmittelproduktion geführt
hatte. Dieser Entscheid war ebenfalls im Sinne der zuständigen Bundesrätin Leuthard,
die betonte, dass der alleinige Fokus auf die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln noch
nicht ausreiche, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Ebenfalls
berücksichtigt werden müsse die Zweckmässigkeit und die Erschwinglichkeit derselben.
Aus diesen Gründen sei die vom Bundesrat gewählte Kann-Formulierung, dass die
Steuererleichterung gestrichen werden könne, wenn die Regierung die
Ernährungssicherheit im Herstellerland als gefährdet ansehe, zielführender und
ausreichend. Der Empfehlung seiner Kommission folgend, lenkte der Nationalrat in
derselben Session auf die Variante von Bundes- und Ständerat ein, womit die
Teilrevision noch in der Frühjahrssession 2014 verabschiedet werden konnte. In der
grossen Kammer stimmten 138 gegen 56 Nationalrätinnen und Nationalräte für die
Änderung und im Ständerat stiess diese gar auf einhellige Zustimmung. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2014
MARLÈNE GERBER
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Abfälle

Gemäss geltenden Bestimmungen beteiligt sich der Bundesrat zu 40% an den
Abgeltungen für Untersuchung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, sofern die
Abfälle – gemäss Bestimmungen der Technischen Abfallverordnung (TVA) – seit dem 1.
Februar 1996 nicht mehr auf dem belasteten Standort, sondern nur noch auf modernen
und umweltverträglichen Deponien gelagert wurden. Eine parlamentarische Initiative
Recordon (gp, VD) denen die UREK beider Räte 2012 Folge gegeben hatten, verlangte
eine Ausdehnung der Frist zur Sanierung belasteter Standorte und somit auch eine
Verlängerung der Bundesbeiträge bis zum 1. Juli 2023, da der oft erst nachträglich
festgestellte Sanierungsbedarf häufig nicht ohne die finanziellen Beiträge durch den
Bund gedeckt werden könne. Die ständerätliche UREK legte im Berichtsjahr einen
Gesetzesentwurf vor, der von einer Fristverlängerung zur Ablagerung von Abfällen an
den belasteten Standorten bis ins Jahr 2023 absah, aber dem Parlament die
Ausdehnung der Frist bis zum 31. Januar 2001 vorschlug, wobei für Deponien, die
zwischen der alten und der neuen Frist weiterhin Abfälle lagerten, einen reduzierten
Beitragssatz von 30% gelten solle. Diese Lösung fand im Ständerat fast einhellige
Zustimmung, darunter auch diejenige des Initianten Recordon. Im Nationalrat hingegen
obsiegte ein Antrag der Kommission auf eine zusätzliche Ausdehnung der Frist um
weitere fünf Jahre (1. Februar 2006). Auf Anraten der Bundesrätin, die bei einer zu
langen Fristerstreckung unter anderem eine Benachteiligung der Kantone befürchtete,
welche die TVA-Bestimmungen fristgerecht umgesetzt hatten, hielt die kleine Kammer
jedoch einstimmig an ihrem Beschluss fest. Dies wiederum beeindruckte den
Nationalrat, worauf dieser einlenkte und die so ausgestaltete Gesetzesänderung in der
Herbstsession 2014 verabschiedet werden konnte – im Ständerat mit 39 zu 5 Stimmen
und im Nationalrat mit 140 zu 53. Gegen die Vorlage opponierte die SVP, die sich mit
einer Kommissionsminderheit im Vorfeld im Nationalrat erfolglos dagegen gewehrt
hatte, dass der Satz der Abgabe, welche der Bundesrat zur Finanzierung der Sanierung
der belasteten Standorte auf in Deponien abgelagerten Abfällen erheben kann, an die
Teuerung angepasst werden kann. Gemäss offiziellen Angaben gibt es in der Schweiz
ungefähr 38'000 belastete Standorte, wovon 4'000 eine potentielle Gefahr für Mensch
und Umwelt bergen und untersucht sowie gegebenenfalls auch überwacht und saniert
werden müssen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die bereits im Vorfeld der Abstimmung zur No-Billag-Initiative eingereichte
parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) mit der Forderung nach Senkung der
Haushaltsabgabe für Radio und Fernsehen auf maximal 300 Franken wurde im
November 2018 von ihrer Urheberin vor Behandlung in der Kommission zurückgezogen.
Dieses Vorgehen begründete die Initiantin mit der von Bundesrätin Leuthard im
Rahmen der Abstimmungskampagne zur No-Billag-Initiative in Aussicht gestellte und
schlussendlich in die Tat umgesetzte Reduktion der Gebühren pro Jahr (von CHF 451
auf CHF 365). 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.11.2018
MARLÈNE GERBER
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